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TAXIVERKEHR – Taxi App 
 
Für die Ischgler Taxiunternehmen wurden an insgesamt fünf Standorten insgesamt  
21 Taxistandplätze verordnet. 
 
Diese sind: 

1. Florianplatz, vor BILLA, vier Taxistandplätze, ganztägig 
2. Dorfstraße, vor Gemeindeamt, sechs Taxistandplätze, 19:00 bis 06:00 Uhr 
3. Dorfstraße, vor Mehrzweckgebäude (TVB), fünf Taxistandplätze, 19:00 bis 06:00 Uhr 
4. Silvrettaparkplatz Ost (P2), vier Taxistandplätze, ganztägig 
5. Kreuzung Dorfstraße/B188, gegenüber Hotel Salnerhof, zwei Taxistandplätze, ganztägig 

 
In die Fußgängerzone dürfen nur Taxis, auf dem jeweils kürzesten Weg zum Ziel der Fahrt, mit 
entsprechender Ausnahmebewilligung unter Einhaltung folgender Auflagen einfahren: 
 

- zuvor erfolgte eine Buchung der Taxifahrt über die mobile App der Gemeinde Ischgl 
„ischgl-drive-in“ oder  

- Urlaubsgäste werden im Rahmen der Anreise (am Beginn des Urlaubsaufenthaltes) oder 
Abreise (am Ende des Urlaubsaufenthaltes) zur oder von der Unterkunft verbracht. 

Diese Regelung soll zu einer Verbesserung der Sicherheit der großen Anzahl an Fußgängern, die 
in diesem Bereich unterwegs sind, führen. 
 
Die Taxis zur Einfahrt in die Fußgängerzone können über die Taxi App (Ischgl Drive-In App) bestellt 
werden. Den Zugang zur Taxi App findet man im Feratel Webclient des Tourismusverbandes 
Paznaun-Ischgl. 
 

REGELUNG FÜR HOTEL-SHUTTLES UND ANDERE 
 
Für das kurze Halten zum Ein- und Aussteigen von Fahrgästen ist der Bereich zwischen der B188 
und dem Sportplatz ausgewiesen. Am dortigen Platz ist ostseitig ein Parkverbot verordnet, was 
bedeutet, dass ALLE für eine Dauer von max. 10 Minuten halten und Personen ein- und aussteigen 
lassen dürfen. 
 
Im Bereich Ladezone Galfeisweg ist es erlaubt, dass private Hotel-Shuttles, aber auch alle anderen 
Personen, welche Fahrgäste, Angehörige, etc. nach Ischgl chauffieren, Personen dort aus dem KFZ 
ein- und aussteigen lassen können. (ein- und aussteigen lassen zählt als Ladetätigkeit) 
 
 

Ischgl, am 20. November 2024 


